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Unterkunft und Verpflegung der Beamten 
auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 

des Landes Brandenburg an den Ausbildungs- 
einrichtungen des Landes Brandenburg gegen 

angemessenes Entgelt - Sachbezugswert 
für Auszubildende nach der Sachbezugsverordnung 

für das Jahr 1997 

Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen 
Vom 2. Januar 1997 

Der Wert der als Sachbezug für Auszubildende zur Verfügung 
gestellten Unterkunft und Verpflegung beträgt nach der Sach-
bezugsverordnung für das Jahr 1997 für 

a) Gemeinschaftsunterkunft 

im Einzelzimmer 
	

154 DM pro Monat 
im Doppelzimmer 
	

66 DM pro Monat 
im Dreibettzimmer 
	

44 DM pro Monat 
im Vierbettzimmer und mehr 22 DM pro Monat  

sourcen der Landwirtschaft sowie die Ziele und Erfor- 
demisse des Tierschutzes berücksichtigt werden. 

1.2 	Ein Anspruch auf Gewährung der Zuwendung besteht 
nicht, vielmehr wird aufgrund pflichtgemäßen Ermes-
sens im Rahmen der verfügbareri Haushaltsmittel über 
die Anträge entschieden. 

2. 	Gegenstand der Förderung 

2.1 	Förderfähig sind: 

2.1.1 betriebliche Investitionen zur Verbesserung 

- der Wettbewerbsfähigkeit, 
- der Produktions- und Arbeitsbedingungen, 
- von Einkommenskombinationen, 
- des Energieeinsatzes, 
- des Tierschutzes und der Tierhygiene, 
- des Umweltschutzes 

in landwirtschaftlichen Unternehmen im Rahmen der 
Bestimmungen der VO (EWG) Nr. 2328/91, 

b) Verpflegung 

- 	volle Tagesverpflegung 
- 	für Frühstück 
- 	für Mittag- oder Abendessen je 

11,30 DM pro Tag 
2,50 DM pro Tag 
4,40 DM pro Tag  

2.1.2 Kosten für die Erstellung eines Betriebsverbesserungs-
planes (ohne Zahlung eines gesonderten Zuschusses), 

2.1.3 Gebühren für Architekten, Ingenieure und Betreuer. 

2.2 	Eingeschränkte Förderung 

Ich bitte, die vorstehende Änderung in Nummer 2 meines 
Rundschreibens vom 27. November 1996 (ABI. S. 1158) und 
in der Muster-Vereinbarung (ABI. S. 1160, 1161) zu vermer-
ken. 

Richtlinie des Ministeriums für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten über die Gewährung 

von 'Zuwendungen im Rahmen 
des Agrarinvestitionsförderungsprogramms 

Vom 13. Januar 1997 

1. 	Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage 

Das Land gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinie und 
der Verwaltungsvorschriften zu §§ 23 und 44 Landes-
haushaltsordnung (LHO) auf Antrag Zuwendungen zur 
Unterstützung einer beständigen Entwicklung der 
Landwirtschaft. Es können investive Maßnahmen geför-
dert werden, die der Verbesserung der Produktions- und 
Arbeitsbedingungen dienen. Die Förderung erfolgt im 
Rahmen eines Agrarkredits sowie einer kombinierten 
Investitionsförderung. 

Dabei sollen auch die Entwicklung des ländlichen 
Raumes, die dauerhafte Erhaltung der natürlichen Res- 

2.2.1 Investitionen im Bereich der Tierhaltung werden nur 
gefördert, wenn die Einhaltung der Vorgaben der Dün-
geverordnung, die zum 01.01.2005 gelten, nachgewie-
sen und für die anfallenden tierischen Exkremente eine 
Lagerkapazität für mindestens sechs Monate geschaffen 
wird. 

2.2.2 Investitionen im Bereich der Milchkuhhaltung sind 
ohne Bestandsaufstockung im Rahmen der betrieblichen 
Referenzmenge förderbar. Bei Bestandsaufstockung im 
Rahmen nachgewiesener Referenzmengen können In-
vestitionen gefördert werden, wenn im Zieljahr des 
Betriebsverbesserungsplanes durch diese 

- 	50 Kühe je Vollarbeitskraft und 80 Kühe je Betrieb 
nicht überschritten werden bzw. 

- die Zahl der Milchkühe um nicht mehr als 15 % 
erhöht wird, wenn der Betrieb über mehr als 1,6 
Vollarbeitskräfte verfügt. 

In den Fällen der Nummer 4. f wird die Zahl der Kühe 
je Vollarbeitskraft und Betrieb auf 50 begrenzt. 

2.2.3 Investitionen im Bereich der Rindfleischerzeugung kön-
nen gefördert werden, wenn die Anzahl von Fleisch-
rindem je Hektar der für diese Tiere benötigten Futter-
fläche zwei GVE*/ha nicht übersteigt. 

* GroBvieheinheit 

1.1  
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Dies gilt leicht für Maßnahmen zum Schutz und zur 
Verbesserung der Umwelt des Tierschutzes und der 
Tierhygiene, soweit damit keine Erhöhung der Produk-
tionskapazität verbunden ist. 

2.2.4 Investitionen im Bereich der Schweinehaltung können. 
gefördert werden, wenn 

- diese zu keiner Erhöhung der Produktionskapazität 
führen (ein Zuchtsauenplatz entspricht dabei 6,5 
Mastschweineplätzen) und wenn' 

- 35 % der von den Schweinen benötigten Futter- 
menge im Betrieb erzeugt werden können. 

2.2.5 Investitionen im Eier- und Geflügelsektor können nur 
bei Maßnahmen-zum Schutz und zur Verbesserung der 
Umwelt, des Tierschutzes und der Tierhygiene geför-
dert werden, soweit damit keine Erhöhung der Produk-
tionskapazität verbunden ist., 

2.2.6 Im Bereich der Energieeinsparung und -Umstellung 
können folgende Investitionen gefördert werden: 

- W2.r_me- und Kältedärnmungsmaßnahmen, 
- Wärmerückgewinnungsanlagen, 

Wärmepumpen, 
Solaranlagen, 

- Biomasseanlagen und 
- die Umstellung der Heizanlagen auf umweltver- 

träglichere Energieträger, insbesondere 
• auf Fernwärme einschließlich des Anschlusses 

an das Fernwärmenetz, 
• auf Biomasseverfeuer uig, 
• bei Unterglasgartenbaubetrieben auch auf Gas 

einschließlich des Anschlusses an das Gasnetz, 
soweit dadurch eine nachweisbar nachhaltige 
Energieeinsparung zu erreichen ist. 

2.2.7 Investitionen für den Beherbergungsbereich des Be-
triebszweiges "Urlaub auf dem Bauernhof" können bis 
zur Gesamtkapazität von 15 Gästebetten gefördert wer-
den. 

2.2.8 Investitionen in den landwirtschaftlichen und gewerb-
lichen Nebenbetrieben Direktvermarktung, Freizeit und 
Erholung, Pensionstierhaltung sowie für hauswirtschaft-
liche und landwirtschaftliche Dienstleistungen können 
gefördert werden, wenn diese nicht im Rahmen der 
Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur" oder anderer Förderprogramme 
förderfähig sind. 

2.2.9 Bei Aussiedlungen (vgl. Nummer 6.9), an denen ein 
erhebliches öffentliches Interesse besteht, kann zu den 
Kosten für Wegebau, Abwasserbeseitigung, Eingrü-
nung, Anschluß an die Energie- und Wasserversor-
gung sowie an das Fernsprechnetz ein Zuschuß bis zu 
70.000 DM gewährt werden. 

Die InvestitionsBank des Landes Brandenburg kann in 
begründeten Einzelfällen Ausnahmen zulassen. 

2.2.10 Landankauf kann nur mit Zustimmung des Ministeri-
ums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in 
begründeten Einzelfällen gefördert werden. 

2.2. 11 Eingrünungen können nur im Zusammenhang mit Bau-
maßnahmen gefördert werden. 

2.3 	Von der Förderung sind ausgeschlossen: 

2.3.1 Kauf von lebendem Inventar oder Aufstockung aus 
eigener Nachzucht. 

Abweichend davon kann befristet bis 31.12.1998 bei 
Existenzgründung nach Nummer 6.10.1 die Erstbe-
schaffung von Rindern (ohne Schlachtkälber) und Scha-
fen gefördert werden. 

2.3.2 Maschinen und Geräte für die Außenwirtschaft. 

Abweichend davon. kann befristet bis 31.12.1998 bei 
Existenzgründung nach Nummer 6.10.1 die. Erstbe-
schaffung von Maschinen und Geräten für die Außen-
wirtschaft gefördert werden. 

2.3.3 Entwässerung, Umbruch von Grünland und Umwand-
lung von Ödland in landwirtschaftliche Nutzfläche. 

2.3.4 Erwerb vor. Produktions- und Lieferrechten sowie von 
Gesellschaftsanteilen. 

2.3.5 Investitionen im Wohnhausbereich. 

2.3.6 Investitionen in Substanzbetrieben, Sägewerken, Bren-
nereien, Verwaltungsgebäuden und in Betriebszweigen, 
die im Sinne der Steuergesetze als gewerbliche Neben-
betriebe oder gewerbliche Betriebsteile gelten 
(ausgenommen Nummern 2.2.7, 2.2.8 sowie Biomasse-
anlagen). 

2.3.7 Laufende Betriebsausgaben, Ablösung von Verbindlich-
keiten, Erbabfindungen, Kreditbeschaffungskosten und 
Gebühren für eine Beratung in Rechtssachen. 

2.3.8 Umsatzsteuer, ausgenommen Nummer 5.8. 

2.3.9 Maßnahmen, die im Rahmen anderer Richtlinien des 
Landes Brandenburg gefördert werden, wenn dadurch 
die Förderobergrenzen überschritten würden. Doppel-
förderungen sind auszuschließen. 

3. 	Zuwendungsempfänger 

3.1 Unternehmen der Landwirtschaft (Nummer 6.10) 
- gleich welcher Rechtsform -, die 

- grundsätzlich die in § 1 Abs. 2 des Gesetzes über 
die Alterssicherung der Landwirte (ALG) genannte 
Mindestgröße erreichen oder überschreiten, 
die Merkmale eines landwirtschaftlichen Betriebes 
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im Sinne des Einkommenssteuerrechts erfüllen oder 
einen landwirtschaftlichen Betrieb bewirtschaften 
und unmittelbar kirchliche, gemeinnützige oder 
mildtätige Zwecke verfolgen. 

3.2 	Nicht gefördert werden: 

3.2.1 Personen, die Leistungen aufgrund des Gesetzes zur 
Förderung der Einstellung der landwirtschaftlichen Er-
werbstätigkeit erhalten, 

3.2.2 Unternehmen, bei denen die Kapitalbeteiligung der 
öffentlichen Hand mehr als 25 % des Eigenkapitals des 
Unternehmens beträgt, 

3.2.3 Personen, die ihren Unternehmenssitz sowie bei einzel-
bäuerlichen Betrieben ihren Wohnsitz nicht im Land 
Brandenburg haben, 

3.2.4 Personen, die selbst oder deren Ehegatten außerhalb 
des Landes Brandenburg in der BRD ein weiteres land-
wirtschaftliches oder forstwirtschaftliches Unternehmen 
führen. 

4. 	Persöpliche Zuwendungsvoraussetzungen 

4.1 	Bei Inanspruchnahme der Förderung durch Zinsverbil-
ligung für ein förderungsfähiges Investitionsvolumen je 
Unternehmen bis zu 150.000 DM: 

4. 1.1 Der Zuwendungsempfänger hat 

berufliche Fähigkeiten für eine ordnungsgemäße 
Bewirtschaftung des landwirtschaftlichen Betriebes 
nachzuweisen. Bei juristischen Personen und Perso-
nengesellschaften muß mindestens ein Mitglied der 
Unternehmensleitung diese Voraussetzung erfüllen; 

- einen Nachweis über die Wirtschaftlichkeit, zumin-
destens über die Zweckmäßigkeit, und Finanzier-
barkeit der durchzuführenden Maßnahmen zu er-
bringen. 

4.1.2 Die Summe der positiven Einkünfte des Zuwendungs-
empfängers und seines Ehegatten darf zum Zeitpunkt 
der Antragstellung im Durchschnitt der letzten drei 
vorliegenden Steuerbescheide 150.000 DM (Prospe-
ritätsgrenze) je Jahr nicht überschritten haben. In be-
gründeten Einzelfällen genügt es, zur Feststellung der 
Summe der positiven Einkünfte nur den letzten vor-
liegenden Steuerbescheid heranzuziehen. 

Bei juristischen Personen und Personengesellschaften 
einschließlich der GmbH & Co. KG gilt dies für alle 
Gesellschafter, Genossenschaftsmitglieder und Aktionä-
re (jeweils einschließlich ihrer Ehegatten), sofern diese 
hauptberuflich im Unternehmen tätig sind- oder über 
einen Kapitalanteil von mehr als 5 % verfügen. 

Falls die Summe der positiven Einkünfte eines Kapi-
taleigners (einschließlich seines Ehegatten) 
150.000 DM je Jahr überschreitet, wird das förde-
rungsfähige Investitionsvolumen prozentual entspre-
chend dem Kapitalanteil dieses Kapitaleigners ge-
kürzt. 

4.2 	Bei Inanspruchnahme der kombinierten Investitions-
förderung (Zuschuß oder Zinsverbilligung für ein 
förderungsfähiges Investitionsvolumen je Untemeh-
men bis zu 2,5 Mio DM): 

4.2.1 	Der Zuwendungsempfänger muß mindestens die 
Hälfte seines Gesamteinkommens aus landwirtschaft-
licher Tätigkeit beziehen. Außerdem muß er, bei 
juristischen Personen und Personengesellschaften 
mindestens ein Mitglied der Untemehmensleitung 
mehr als die Hälfte seiner Gesamtarbeitszeit für den 
landwirtschaftlichen Betrieb aufwenden. 

Gleichgestellt sind Zuwendungsempfänger, die zwar 
Landwirtschaft nicht im Haupterwerb betreiben, 
deren Einkommen aus landwirtschaftlichen, forstwirt-
schaftlichen, touristischen oder handwerklichen Tä-
tigkeiten bzw. öffentlich geförderten Leistungen für 
die Erhaltung des natürlichen Lebensraumes auf 
ihrem Betrieb jedoch mindestens 50 % des Gesamt-
einkommens ausmacht, und entweder selbst oder in 
der Person mindestens eines Mitglieds der Unter-
nehmensleitung außerhalb des Betriebes weniger als 
die Hälfte der Gesamtarbeitszeit aufwenden. Aller-
dings darf der unmittelbar aus den landwirtschaftli-
chen Tätigkeiten auf dem Betrieb resultierende An-
teil des Einkommens 25 % des Gesamteinkommens 
des Zuwendungsempfängers nicht unterschreiten. 

4.2.2 	Der Zuwendungsempfänger hat 

4.2.2.1 eine bestandene Abschlußprüfung in einem Agrar-
beruf und den erfolgreichen Abschluß einer Land-
wirtschaftlichen Fachschule oder eine gleichwertige. 
Berufsbildung nachzuweisen, die ihn befähigt, einen 
landwirtschaftlichen Betrieb ordnungsgemäß zu be-
wirtschaften. Bei juristischen Personen und Perso-
nengesellschaften muß mindestens ein Mitglied der 
Unternehmensleitung diese Voraussetzung erfüllen; 

4.2.2.2 eine Buchführung für mindestens zehn Jahre vom 
Zeitpunkt der Bewilligung an fortzuführen oder 
einzurichten, die der Form des Jahresabschlusses des 
Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten entspricht (BML-Jahresabschluß). Der 
BML-Jahresabschluß ist spätestens neun Monate 
nach Abschluß des Wirtschaftsjahres der Bewilli-
gungsbehörde zu übersenden. 

Dieser Abschlußbericht muß mindestens aus folgen-
den Abschnitten bestehen: 

- 	Deckblatt 
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- Bilanz 
- Einlagen und Entnahmen (nur für Einzelunter- 

nehmen) 
- Gewinn- und Verlustrechnung 
- 	Anhang zur Bilanz (Anlagenspiegel, Bewertung 

Tiervermögen und Vorräte, Forderungen und 
Verbindlichkeitenspiegel) 
Ernteflächen, naturäle Erträge und Leistungen 
sowie Durchschnittspreise 

- Naturalbericht 
- Betriebsfläche 
- Arbeitskräfte 
- 	gegebenenfalls ergänzende Angaben zu Quoten 

und Lieferrechten, zur Entschuldung und bilan-
ziellen Entlastung sowie zur forstwirtschaftli-
chen Nutzung. 

4.2.2.2.1 Der Prüfvermerk •auf dem Jahresabschluß muß 
vom Leiter einer Buchstelle unterzeichnet sein, 
soweit eine Buchstelle in Anspruch genommen 
wird. 

4.2.2.2.2 Als Nachweis für die Einrichtung der Buchführung 
dient die formgebundene Bescheinigung einer 
Buchstelle, die sich darauf erstreckt, daß in dem 
betreffenden Betrieb eine Buchführung besteht 
oder für das nächste Wirtschaftsjahr verbindlich 
angemeldet ist; 

4.2.2.3 	eine angemessene bereinigte Eigenkapitalbildung 
(vgl. Nummer 6.7) für die letzten Jahre - grund-
sätzlich durch Buchführungsabschluß - nachzuwei-
sen, außer bei Unternehmen nach Nummer 6.10.1; 

4.2.2.4 	einen Betriebsverbesserungsplan zu erstellen, der 
den Nachweis über die Wirtschaftlichkeit und Fi-
nanzierbarkeit der durchzuführenden Maßnahmen 
erbringt; 

4.2.2.5 	nachzuweisen, daß das Arbeitseinkommen je be-
triebsnotwendiger Vollarbeitskraft (Nummer 6.8) 
zum Zeitpunkt der Antragstellung geringer ist als 
63.029 DM (120 % des Referenzeinkommens). 

4.2.3 	Die Summe der positiven Einkünfte des Zuwen-
dungsempfängers und seines Ehegatten darf zum 
Zeitpunkt der Antragstellung im Durchschnitt 
der letzten drei vorliegenden Steuerbescheide 
150.000 DM (Prosperitätsgrenze) je Jahr nicht 
überschritten haben. In begründeten Einzelfällen 
genügt es, zur Feststellung der Summe der positi-
ven Einkünfte nur den letzten vorliegenden Steuer-
bescheid heranzuziehen. 

Bei juristischen Personen und Personengesellschaf-
ten einschließlich der GmbH & Co. KG gelten 
diese Voraussetzungen für alle Gesellschafter, Ge-
nossenschaftsmitglieder und Aktionäre (jeweils 
einschließlich ihrer Ehegatten), sofern diese haupt-
beruflich im Unternehmen tätig sind oder über 
einen Kapitalanteil von mehr als 5 % verfügen. 

Falls die Summe der positiven Einkünfte eines Kapi-
taleigners (einschließlich seines Ehegatten) 
150.000 DM je Jahr überschreitet, wird das förderungs-
fähige Investitionsvolumen prozentual entsprechend 
dem Kapitalanteil dieses Kapitaleigners gekürzt. 

4.3 	Junglandwirte (zum Zeitpunkt der Antragstellung jün-
ger als 40 Jahre) müssen zusätzlich zur Erfüllung der 
Nummer 4.2.2.1 nachweisen, daß 

- der Betrieb einen Arbeitsumfang erfordert, der 
mindestens einer Vollarbeitskraft je begünstigtem 
Zuwendungsempfänger entspricht, 

- sie sich bei Förderung nach Nummer 5.6.3 inner-
halb der letzten fünf Jahre vor Antragstellung erst-
mals hauptberuflich in einem landwirtschaftlichen 
Betrieb als Allein- oder Mituntemehmer und sie 
sich bei Förderung nach Nummer 5.7 erstmals 
hauptberuflich in einem landwirtschaftlichen Betrieb 
als Allein- oder Mituntemehmer niedergelassen ha-
ben. 

5. 	Art, Umfang und Höhe der Zuwendung 

5.1 Zuwendungsart: 	Projektförderung 

5.2 Finanzierungsart: 	Anteilfinanzierung 

5.3 	Form der Zuwendung: 	- Zinsverbilligung 
- Zuschüsse 

5.4 	Unterschreitet das förderungsfähige Investitionsvolumen 
den Betrag von 20.000 DM, so ist eine Förderung nach 
diesen Grundsätzen nicht möglich. 

Überschreitet das förderungsfähige Investitionsvolumen 
den Betrag von 2,5 Mio. DM je Unternehmen, so kann 
der Zuwendungsempfänger für den überschreitenden 
Betrag keine Förderung erhalten. 

5.5 	Bei Inanspruchnahme der Zinsverbilligung kann diese 
dem Unternehmen während eines Zeitraumes von sechs 
Jahren für Kapitalmarktdarlehen bis zu insgesamt 
150.000 DM gewährt werden. 

Bei der Finanzierung von Immobilien beträgt die Zins-
verbilligung bis zu 5 %. Die Dauer der Zinsverbilli-
gung und die Laufzeit des verbilligten Darlehens betra-
gen bis zu zehn Jahren. Die Zinsverbilligung kann 
abgezinst als einmaliger Zuschuß ausgezahlt werden; 
hierbei darf der abgezinste Zuschuß einen Wert von 
20 % des förderungsfähigen Investitionsvolumens nicht 
übersteigen. Der abgezinste Zuschuß kann auch Banken 
zur Verfügung gestellt und von diesen in Raten, minde-
stens einmal jährlich, an die Berechtigten ausgezahlt 
werden. 

Bei der Finanzierung der übrigen Investitionen muß der 
Wert der Zinsverbilligung - bezogen auf das förde- 
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rungsfähige Investitionsvolumen - um mindestens ein 
Viertel unter demjenigen für Immobilien liegen. Dies 
gilt auch für die Auszahlung als abgezinster Zuschuß. 

	

5.6 	Bei Inanspruchnahme der kombinierten Investitionsför- 
derung können dem Unternehmen Zuschüsse sowie 
eine Zinsverbilligung für ein förderungsfähiges Investi-
tionsvolumen bis zu 2,5 Mio. DM gewährt werden. 
Dabei sind folgende Grenzen einzuhalten: 

5.6.1 Die Zuschüsse für Baumaßnahmen können betragen 

- im nicht benachteiligten Gebiet für die ersten bei-
den betriebsnotwendigen Vollarbeitskräfte bis zu 
20%, 
im benachteiligten Gebiet für die ersten beiden be-
triebsnotwendigen Vollarbeitskräfte bis zu 30 %, 

bezogen auf 170.000 DM förderungsfähiges Investi-
tionsvolumen je betriebsnotwendiger Vollarbeitskraft. 

5.6.2 Für das den Zuschuß überschreitende förderungsfähige 
Investitionsvolumen kann eine Zinsverbilligung von bis 
zu 5 % für ein Kapitalmarktdarlehen von bis zu 
400.000 DM je betriebsnotwendiger Vollarbeitskraft für 
die ersten beiden betriebsnotwendigen Vollarbeitskräfte 
sowie von bis zu 170.000 DM für jede weitere be-
triebsnotwendige Vollarbeitskraft gewährt werden. Die 
Zinsverbilligung kann auch unabhängig von einer Zu-
schußgewährung erfolgen. 

Die Dauer der Zinsverbilligung beträgt bei Immobilien 
bis zu 20 Jahren und bei allen übrigen Investitionen bis 
zu zehn Jahren. Das Land kann die Zinsverbilligung 
abgezinst als einmaligen Zuschuß auszahlen; hierbei 
darf der abgezinste Zuschuß einen Wert von 31 % bzw. 
20 % des Darlehnsbetrages nicht übersteigen. Der ab-
gezinste Zuschuß kann auch Banken zur Verfügung 
gestellt und von diesen in Raten, mindestens einmal 
jährlich, an die Berechtigten ausgezahlt werden. 

5.6.3 Junglandwirte nach Nummer 4.3 können darüber hinaus 
einmalig einen weiteren Zuschuß bis zur Höhe von 5 % 
entsprechend der Anwendung nach Nummer 5.6.1 
erhalten. 

5.6.4 Zu den Kosten für die Erschließung des Aussiedlungs-
gehöftes nach Nummer 2.2.9 kann ein Zuschuß bis zu 
70.000 DM gewährt werden. 

Die nach Landesrecht zuständige Bewilligungsstelle 
(InvestitionsBank des Landes Brandenburg) kann in 
begründeten Einzelfällen Ausnahmen zulassen. 

	

5.7 	Zur Erleichterung der erstmaligen Niederlassung kön- 
nen Junglandwirte einmalig je Betrieb und Zuwen-
dungsempfänger einen Zuschuß bis zu 23.500 DM 
erhalten, wenn Investitionen von zusammen mindestens 
35.000 DM im landwirtschaftlichen Betrieb oder im 
Wohnhaus durchgeführt werden. 

5.8 Die Betreuungsgebühren können für Verfahren bezu-
schußt werden, bei denen das förderungsfähige bauliche 
Investitionsvolumen mehr als 200.000 DM beträgt. Be-
rechnungsgrundlage ist das förderungsfähige bauliche 
Investitionsvolumen einschließlich technischer Einrich-
tungen und Erschließung, jedoch ohne Baunebenkosten. 

Der Zuschuß beträgt je nach dem Umfang der über-
nommenen Betreuung bei einer Berechnungsgrundlage 

- von bis zu 500.000 DM davon bis zu 4 %n, 

- von über 500.000 DM bis zu 1 Mio. DM 
davon bis zu 3,5 %, maximal 30.000 DM, 

- von über 1 Mio. DM davon bis zu 3 
maximal 40.000 DM. 

5.8.1 Durch die Gebühr sind die in § 8 Abs. 3 der  II.  Be-
rechnungsverordnung vom 12. Oktober 1990 (BGBl. I 
S. 2178) genannten Gebühren, Zuschläge und die Be-
treuung beim Grundstückserwerb abgegolten. 

Bis zu 20 % des Gebührenzuschusses können unmittel-
bar nach Bewilligung der Mittel gezahlt werden, 
weitere 40 % bei Baubeginn und der Rest nach Vorlage 
des Verwendungsnachweises. 

5.8.2 Wird die Förderung des Vorhabens nach Bewilligung 
der Mittel eingestellt, so können dem Betreuer bis zu 
40 % der Betreuungsgebühr belassen werden, wenn der 
Betreuer nachweist, daß die Einstellung des Vorhabens 
von ihm nicht zu vertreten ist. 

5.8.3 Gemäß § 8 Abs. 3 letzter Satz der H. Berechnungsver-
ordnung darf neben dein Höchstbetrag die Umsatz-
steuer angesetzt werden. 

6. 	Sonstige Zuwendungsbestimmungen 

6.1 	Die Zuwendungsempfänger müssen für ihre Betriebs-
flächen Nutzungsrechte nachweisen, die auf eine Dauer 
von grundsätzlich zwölf Jahren angelegt sind. 

6.2 	Während eines Zeitraumes von sechs Jahren kann eine 
Förderung auf der Grundlage von höchstens drei Be-
tnebsverbesserungsplänen gewährt werden. Dies gilt 
auch bei Unternehmensteilungen und bei einem Wech-
sel der Rechtsform des Unternehmens. 

Der Agrarkredit und die kombinierte Investitionsför-
derung können während eines Zeitraumes von sechs 
Jahren nacheinander in Anspruch genommen werden. . 

Soweit die Zuwendungsempfänger oder deren Gesell-
schafter (Genossenschaftsmitglieder/Aktionäre) .oder 
von den Zuwendungsempfängern oder deren Gesell-
schaftern (Genossenschaftsmitgliedem/Aktionären) 
betriebene landwirtschaftliche Unternehmen (gleich 
welcher Rechtsform) innerhalb eines Zeitraums von 
sechs Jahren vor Antragstellung eine Förderung nach 
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den Grundsätzen der einzelbetrieblichen .Investition-
fördenng erhalten haben, ist diese anzurechnen. Eine 
Anrechnung erfolgt auch für den Fall, daß Fördermittel 
von Dritten übernommen werden. 

Bei gesellschaftsrechtlich organisierten Unternehmen ist . 
Maßstab für die Anrechnung der Kapitalanteil des 
Zuwendungsempfängers oder des Gesellschafters (Ge-
nossenschaftsmitglieds/Aktionärs); sofern dieser 25 % 
nicht übersteigt, kann eine Anrechnung unterbleiben. 
Insgesamt dürfen die in der kombinierten Förderung 
festgelegten Höchstbeträge nach Nummer 5.6 nicht 
überschritten werden. 

6.3 	Die Fördereng von Investitionen steht unter dem Vor- 
behalt des Widerrufs für den Fall, daß die geförderten 

- Grundstücke, Bauten und baulichen Anlagen in-
nerhalb eines Zeitraumes von ewölf Jahren ab 
Fertigstellung, 

- Maschinen, technischen Einrichtungen und Geräte 
innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren ab 
Lieferung 

veräußert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck 
entsprechend verwendet werden. 

6.4 Jeder Zuwendungsempfänger kann seine Förderung 
auch im Rahmen von Betriebszusammenschlüssen 
selbst wahrnehmen. Dabei müssen mindestens zwei 
Drittel der Mitglieder der sich zusarnmenschließenden 
landwirtschaftlichen Betriebe die für Zuwendungsemp-
fänger gemäß Nummer 4.2 geltenden Voraussetzungen 
erfüllen. 

Unter einem Betriebszusammenschluß ist die vertrag-
lich geregelte Zusammenarbeit mehrerer Landwirte 
- gleich in welcher Rechtsform - zu verstehen; jeder 
von ihnen muß einen landwirtschaftlichen Betrieb min-
destens ein Jahr lang vor Antragstellung als selbständi-
ges Unternehmen bewirtschaftet haben. Der Vertrag 
muß schriftlich geschlossen werden. 

Der Betriebszusammenschluß muß für eine Dauer von 
mindestens sechs Jahren vom Zeitpunkt der Bewilli-
gung an vereinbart sein. Die Mitglieder des Betriebs-
zusammenschlusses können ihren Anteil am Kapital des 
Betriebszusammenschlusses durch Geld- oder Sachein-
lagen oder durch persönliche Arbeitsleistung einbrin-
gen. Jedes Mitglied muß darüber hinaus durch persönli-
che Arbeitsleistung an der Bewirtschaftung des Be-
triebszusammenschlusses mitwirken. 

6.4.1 Bei Förderung eines Betriebszusammenschlusses wird 
die für Einzelbetriebe zulässige Finanzierung mit der 
Anzahl der Mitglieder multipliziert, höchstens bis zum 
Vierfachen der in Nummer 5.6 festgelegten Werte. Der 
Gesamtbetrag des förderfähigen Investitionsvolumens 
ist jedoch auf 2,5 Mio. DM begrenzt.  

Für ein Mitglied, das die für Zuwendungsempfänger 
gemäß Nummer 4.2 geltenden Voraussetzungen nicht 
erfüllt, tritt• anstelle der Förderung nach Nummer 5.6 
die Förderung gemäß Nummer 5.5. 

Schließen sich mehrere Junglandwirte zusammen, kann 
die Niederlassungsprämie für bis zu vier Junglandwirte 
gewährt werden. 

Im Falle der Bestandsaufstockung ist die Anzahl der 
Milchkühe begrenzt auf das der Mitgliederzahl des Be-
triebszusammenschlusses entsprechende Vierfache der 
Nummer 2.2.2, höchstens 200. 

6.4.2 Beantragt ein Zuwendungsempfänger während eines 
Zeitraums von sechs Jahren sowohl im Betriebszusam-
menschluß als auch in seinem Einzelbetrieb oder in 
mehr als einem der von ihm bewirtschafteten oder in 
seinem Eigentum befindlichen Betriebe eine Förderung, 
so darf seine Gesamtförderung nicht höher sein als die 
für einen Einzelbetrieb zulässige. 

6.5 	Landwirte, die Prämien oder andere öffentliche Mittel 
für die Aufgabe der Milchanlieferung oder der Milch-
viehhaltung erhalten haben, können innerhalb von zehn 
Jahren nach der Genehmigung des entsprechenden An-
trages keine Investitionshilfen für den. Milchbereich 
erhalten. 

6.6 	Die Buchführung ist mindestens für zehn Jahre fortzu-
führen. 

Die Buchführung muß ab 1997 mindestens für ein Jahr 
und ab 1998 mindestens für zwei Jahre vorliegen. 

Anstelle des BML-Jahresabschlusses kann in Ausnah-
mefällen zur Vermeidung von Härten von der Investi-
tionsBank des Landes Brandenburg auch die Vorlage 
eines steuerlichen Jahresabschlusses akzeptiert werden. 
In diesem Falle kann jedoch die Vorlage zusätzlicher,  
Unterlagen zur Beurteilung der Förderungswürdigkeit 
verlangt werden. 

6.7 	Die bereinigte Eigenkapitalbildung ergibt sich aus der 
Eigenkapitalveränderung, bereinigt um Entnahmen und 
Einlagen aus dem Privatvermögen. 

6.8 	Betriebsnotwendige Vollarbeitskräfte werden auf der 
Grundlage des Gesamtjahresarbeitsbedarfs berechnet, 
der in der tierischen und pflanzlichen Produktion und 
in den Betriebszweigen (Direktvermarktung, Urlaub auf 
dem Baµernhof, Freizeit und Erholung sowie hauswirt-
schaftliche und landwirtschaftliche Dienstleistungen 
und ländlich-handwerkliche Tätigkeiten) nach Stan-
dardwerten des Kuratoriums für Technik und Bauwesen 
in der Landwirtschaft e.V. (KTBL) oder einer ver-
gleichbaren Einrichtung im Gartenbau ermittelt wird. 

Dabei sind angemessene Zuschläge für allgemeine 
Arbeiten und Betriebsleitung einzubeziehen. 
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Je betriebsnotwendiger Vollarbeitskraft werden 2.100 
Arbeitsstunden pro Jahr zugrunde gelegt. 

6.9 	Aussiedlung ist die gänzliche oder teilweise Verlegung 
einer Hofstelle aus beengter Ortslage oder aus einer 
anderen Lage mit ähnlichen Erschwernissen in die 
Feldmark der gleichen oder einer anderen Gemeinde. 
Die Verlegung einer Hofstelle im Wege der Aussied-
lung setzt voraus, daß eine Hofstelle als Zentrum eines 
selbständigen landwirtschaftlichen Unternehmens vor-
handen ist. 

Bei allen Aussiedlungsarten ist ein Wert in Anlehnung 
an den Verkehrswert der bisherigen Hofstelle (ohne 
Wohnhaus) in die Finanzierung des Vorhabens einzu-
bringen. 

Liegen die Voraussetzungen für eine Aussiedlung vor, 
so, kann anstelle einer Aussiedlung der Erwerb eines 
bestehenden Betriebes oder auch einer Hofstelle geför-
dert werden. 

Ein erhebliches öffentliches Interesse im Sinne von 
Nummer 2.2.9 liegt insbesondere vor, wenn 

die bisherige Hofstelle für gemeinnützige, öffentli-
che oder gemeinschaftliche Vorhaben (z. B. Kinder-
gärten, Spielplätze, Straßenbau,. Friedhofserweite-
rung, Gemeinschaftseinrichtungen) benötigt wird, 
die Aussiedlung im Rahmen und zum Vorteil von 
Ordnungs- und Baumaßnahmen durchgeführt wird 
öder 
Erweiterungsbauten am bisherigen Standort wegen 
der dadurch entstehenden Immissionen nicht zu-
gelassen werden. 

6.10 Unternehmen der Landwirtschaft sind die in § 1 Abs. 4 
des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte 
(ALG) definierten Unternehmen. 

6.10.1 Unternehmen der Landwirtschaft sind auch solche 
Unternehmen, die von natürlichen Personen mit dem 
Ziel der erstmaligen selbständigen Existenzgründung 
- gleich welcher Rechtsform - errichtet werden. Unter-
nehmen, die infolge einer Betriebsteilung oder im Rah-
men der Hofnachfolge neu gegründet werden, sind 
nicht eingeschlossen. Die Voraussetzungen der Num-
mer 4.2 sind einzuhalten. Die Nummer 4.2.1 ist späte-
stens im Zieljahr zu erfüllen. 

6.11 Zuwendungsempfänger, die durch Umwandlung nach 
dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) aus 
Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften 
(LPG) hervorgegangen sind, müssen nachweisen, daß 
die Vermögensauseinandersetzung bis zum Zeitpunkt 
der Bewilligung ordnungsgemäß vorgenommen und 
- sofern noch nicht abgeschlossen über diesen Zeit-
punkt hinaus ordnungsgemäß weitergeführt worden ist. 

Zuwendungsempfänger, die Vermögensgegenstände aus  

der Liquidationsmasse eines aufgelösten landwirtschaft-
lichen Unternehmens übernommen haben, müssen auf 
Verlangen nachweisen, daß die Übertragung unter Be-
achtung der Vorschriften des Liquidationsrechts erfolg-
te. 

Im Falle verbundener Unternehmen (Verwaltungs- und 
Betriebsgesellschaften, Holding, Konzern) müssen alle 
Unternehmen diese Voraussetzungen erfüllen. 

7. 	Übernahme von Bürgschaften 

7.1 	Für zinsverbilligte Kapitalmarktdarlehen im Sinne von 
Nummer 5.3 können anteilige modifizierte Ausfallbürg-
schaften übernommen werden, soweit das Darlehen 
nicht durch bankübliche Sicherheiten gedeckt und mit 
der Zahlung der vertraglich vereinbarten Zins- und Til-
gungsleistungen gerechnet werden kann. Der Bund 
übernimmt hierfür mit gesonderter Erklärung eine Ga-
rantie von 60 %. 

7.2 Bürgschaften können nur für Darlehen übernommen 
werden, die bei Antragstellung auf Bürgschaftsübernah-
me noch nicht gewährt oder verbindlich zugesagt wor-
den sind. Eine Darlehenszusage unter dem ausdrück-
lichen Vorbehalt der Bürgschaftsgewährung ist un-
schädlich. 

7.3 	Die Bürgschaften decken höchstens 80 % des Ausfalls 
an der Hauptforderung, den marktüblichen Zinsen 
sowie den Kosten der Kündigung und Rechtsverfol-
gung, für die Kosten jedoch nur bis zu 2 % des Bürg-
schaftshöchstbetrages für die Hauptforderung. 

Ab Eintritt des Verzuges des Kreditnehmers ist der 
Zinssatz in die Bürgschaft einbezogen, der gegenüber 
dem Kreditnehmer als Schadenersatzanspruch geltend 
gemacht werden kann. 

Die Höhe des Schadenersatzanspruches ist auf den Dis-
kontsatz zuzüglich 3 v. H. p. a. begrenzt, es sei denn, 
im Schadensfall wird ein höherer Ersatzanspruch nach-
gewiesen. In keinem Fall darf jedoch der vertraglich 
vereinbarte und von dem bürgenden Land gebilligte 
Regelzinssatz überschritten werden. 

Sonstige Verzugsschäden, Zinseszinsen, Stundungs-
zinsen, Provisionszinsen, Strafzinsen, Überziehungs-
zinsen, Bearbeitungsgebühren und Prüfungskosten sind 
von der Bürgschaft nicht erfaßt und dürfen auch nicht 
mittelbar gegenüber dem bürgenden Land in die Aus-
fallberechnung einbezogen werden. 

Der Selbstbehalt der Hausbanken beträgt mindestens 
20 %; er darf nicht gesondert oder vorrangig besichert 
oder auf Dritte übertragen werden. 

7.4 	Der Darlehensnehmer hat so weit wie möglich Sicher-
heiten - vorrangig Grundpfandrechte - zur Verfügung 
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zu stellen. Dies gilt auch, wenn er nachträglich dafür 
geeignetes Vermögen erlangt. Zu den Sicherheiten, die 
vor Feststellen des Ausfalls zu verwerten sind, gehören 
auch etwaige für das Darlehen gegebene Bürgschaften 
Dritter. 

Bei haftungsbeschränkenden Rechtsformen ist Voraus-
setzung für die Vergabe einer Ausfallbürgschaft, daß 
alle Gesellschafter, die einen wesentlichen Einfluß auf 
den Darlehensnehmer ausüben können, für das Darle-
hen mithaften, zumindest aber eine selbstschuldnerische 
Bürgschaft in Darlehenshöhe abgeben. 

7.5 	Die Verbürgung von Haushaltsmitteln des Bundes und 
des Landes sowie die Übernahme von Bürgschaften in 
Sanierungsfällen sind ausgeschlossen. 

7.6 Bei Inanspruchnahme von Bürgschaften ist dem Bun-
desrechnungshof, dem Landesrechnungshof, dem Bun-
desministerium für Ernährung, Landwirtschaft und For-
sten sowie dem Ministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten des Landes Brandenburg das Prü-
fungsrecht einzuräumen. 

7.7 	Die InvestitionsBank des Landes Brandenburg erhält 
für ihren Aufwand ein Entgelt von 0,5 % des verbürg-
ten Kreditbetrages über die Hausbank vom Zuwen-
dungsempfänger. 

B. 	Antrags- und Zusageverfahren 

8.1 	Der Antragsteller stellt einen formgebundenen Antrag 
über die Hausbank seiner Wahl an die InvestitionsBank 
des Landes Brandenburg. Bei vorgesehenen baulichen 
Investitionen, die ein Volumen von 200.000 DM über-
schreiten, ist ein vom Land Brandenburg zugelassener 
Agrarbetreuer heranzuziehen. 

Betriebszusammenschlüsse in der Rechtsform einer 
juristischen Person können die ihren Mitgliedern zuste-
hende Förderung mit deren Einverständnis zusammen-
gefaßt für diese beantragen. 

Vor Antragstellung bei der Hausbank ist vom zuständi-
gen Amt für Landwirtschaft eine Stellungnahme ein-
zuholen, die den Antragsunterlagen beizufügen ist. 

8.2 	Die Hausbank übersendet den formgebundenen Antrag 
in einfacher Ausfertigung zusammen mit ihrem Refi-
nanzierungsantrag an die InvestitionsBank des Landes 
Brandenburg,-Steinstr. 104/106, 14480 Potsdam. 

8.3 	Die InvestitionsBank bewilligt nach vorheriger Bera-
tung im Ausschuß für Agrarstrukturförderung dem 
Antragsteller die Zuwendung. 

8.4 Der Verwendungsnachweis einschließlich Sachbericht 
mit Nachweis der Effizienz sind gegenüber der Investi-
tionsBank zu erbringen. 

9. Bestimmungen der Landeshaushaltsordnung 

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung 
der Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche 
Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die Rück-
forderung der gewährten Zuwendung gilt §. 44 LHO, 
soweit nicht in dieser Förderrichtlinie Abweichungen 
zugelassen worden sind. 

10. Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 01.01.1997 in 
Kraft und ist befristet bis zum 31.12.1998. 

Gleichzeitig treten die Richtlinien 

- über die Gewährung von Zuwendungen für die 
Förderung zur Wiedereinrichtung und Modernisie-
rung bäuerlicher Familienbetriebe im Haupterwerb 
vom 11. Juli 1995 (ABI. S. 794) 

- über die Gewährung von Hilfen zur Umstrukturie-
rung landwirtschaftlicher Unternehmen sowie für 
neugegründete landwirtschaftliche Unternehmen in 
Form juristischer Personen und Personengesellschaf-
ten vom 11. Juli 1995 (ABI. S. 806) 

- über die Gewährung von Zuwendungen für die 
Förderung von einzelbetrieblichen Investitionen in 
der Landwirtschaft im Rahmen des Agrarkredit-
programms (AKP) vom 11. Juli 1995 (ABI. S. 811) 

- über die Gewährung von Zuwendungen für die 
Förderung von Maßnahmen zur Energieeinsparung 
und Energieträgerumstellung vom 11. Juli 1995 
(ABI. S. 801) 

außer Kraft. 

Anträge, die vor dem 19.06.1996 an die Kreisverwal-
tung gestellt wurden, sind noch im Jahre 1997 nach 
den Richtlinien von 1995 unter Beachtung des Arti-
kels 38 der Effizienzverordnung zu bescheiden. 
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Aufgaben des Landesamtes für Verkehr und 
Straßenbau in Eisenbahnangelegenheiten 

Runderlaß des Ministeriums für Stadtentwicklung, 
Wohnen und Verkehr 
Vom 7. Januar 1997 

Das Landesamt für Verkehr und Straßenbau nimmt als obere 
Verkehrsbehörde zur Unterstützung des für Verkehr zuständi-
gen Ministeriums folgende Aufgaben in Eisenbahnangelegen-
heiten wahr: 

Beobachtende, prüfende. vorbereitende und beratende 
Tätigkeit in bezug auf die Entwicklung des Eisenbahnper-
sonen- und -güterverkehrs sowie der Eisenbahninfrastruk-
tur im Rahmen der Landesplanung und der regionalen 
Wirtschaftsförderung; 

- Aufgaben zur Vorbereitung der Planfeststellung bzw. 
Plangenehmigung von nichtbundeseigenen Eisenbahnen in 
Abstimmung mit dem Landesbevolhnächtigten für Bahn-
aufsicht; 

- 	Beratung und vorbereitende Tätigkeit bei der Aufstellung, 
Fortschreibung und Durchführung des Nahverkehrsplanes 
für den Schienenpersonennahverkehr gemäß § 7 des Ge-
setzes über den öffentlichen Personennahverkehr im Land 
Brandenburg vom 26. Oktober 1995 (GVBI. I S. 252); 

- 	Prüfung und Bewertung von Angebotsplanungen im Schie-
nenpersonenverkehr, insbesondere hinsichtlich ihrer Aus-
wirkungen auf die territoriale Verkehrserschließung und 
die Gewährleistung einer volkswirtschaftlich sinnvollen 
Aufgabenteilung zwischen den Verkehrsträgern, sowie Er-
arbeitung von Entscheidungsvorschlägen; 

- beratende, prüfende und vorbereitende Tätigkeit in Tarif-
angelegenheiten;  

Entscheidungsvorbereitung für Investitionsmaßnahmen im 
Schienenpersonennahverkehr und Bewirtschaftung der 
jeweiligen Ausgabetitel zur Förderung von Investitionen in 
die Infrastruktur des Schienenpersonennahverkehrs; 

- vorbereitende Prüfung und Beurteilung von Anträgen auf 
Genehmigung zur Erbringung von Eisenbahnverkehrslei-
stungen sowie zum Betrieb einer Eisenbahninfrastruktur 
gemäß § 6 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes vom 
27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2396); 

- 	Vorbereitung. von Maßnahmen zur Entwicklung des regio- . 
nalen Schienengüterverkehrs; 

- Bewertung der Leistungs- und Kostenentwicklung im 
Eisenbahnverkehr; 

- Prüfung der Rechnungsführung über Leistungen des  Lan-.  
desbevollmächtigten für Bahnaufsicht sowie Bewirtschaf-
tung der jeweiligen Einnahme- und Ausgabetitel zur Erfül-
lung bahnaufsichtlicher Landesaufgaben. 

In Wahrnehmung der vorgenannten Aufgaben stimmt sich das 
Landesamt für Verkehr und Straßenbau in. Bedarfsfall mit den 
vor Ort zuständigen Landesbehörden und kommunalen Ge-
bietskörperschaften ab. 

Bei Aufgaben, die den Schienenpersonennahverkehr betreffen, 
kann das Landesamt für Verkehr und Straßenbau die fachliche 
Unterstützung der gern. § 3 Abs. 5 des Gesetzes über den 
öffentlichen Personennahverkehr im Land Brandenburg vom 
26. Oktober 1995 (GVBI. I S. 252) beauftragten Einrichtung 
in Anspruch nehmen. 

Befugnisse, die dem Landesamt für Verkehr und Straßenbau 
bereits durch Rechtsverordnung übertragen worden sind oder 
künftig noch übertragen werden, sowie Aufgaben, die der 
Verkehrsverbund Berlin/Brandenburg im Schienenpersonen-
nahverkehr auf vertraglicher Grundlage wahrnimmt, bleiben 
von dieser Regelung unberührt. 
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